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Kreis Mettmann 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
über die zweite Sitzung 

des Kreiswahlausschusses des Kreises Mettmann 
zur Bundestagswahl 

am 26. September 2021 
 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 der Bundeswahlordnung (BWO) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht, dass die zweite Sitzung des Kreiswahlausschusses des 
Kreises Mettmann anlässlich der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 
 

Freitag, dem 01.10.2021, um 10:00 Uhr, 
im großen Sitzungssaal des Kreishauses, Raum 1.601, 

Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann 
 

stattfindet. Die Sitzung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt. 
 
 

Tagesordnung: 
 
1. Formalien 
 

 - Eröffnung der Sitzung 
 - Hinweis an die Beisitzer/innen gemäß § 5 Abs. 5 der Bundes-

wahlordnung  
 - Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 - Feststellung der Anwesenheit 
 - Feststellung der Tagesordnung 
 
2. Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse in den Bundestags-

wahlkreisen 104 Mettmann I und 105 Mettmann II. 
 
3. Ermittlung und Feststellung der im jeweiligen Bundestagswahlkreis 

gewählten Bewerberin bzw. des im jeweiligen Bundestagswahlkreis 
gewählten Bewerbers. 

 
4. Mündliche Bekanntgabe der Wahlergebnisse. 
 
 
 
Mettmann, den 25. August 2021 
 
 Kreis Mettmann 
 Der Kreiswahlleiter 
 

 
 Martin M. Richter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellungen 
von Bescheiden siehe Anlage Seite 129-131 

 
Die Benachrichtigung über die Zustellung von Bescheiden des 
Kreises Mettmann durch öffentliche Bekanntmachung wird diesem 
Amtsblatt als Anlage beigefügt. Die Anlage ist vom Erscheinungstag 
des Amtsblattes an für 14 Tage befristet im Internet (https://kreis-

mettmann.de/Kreis-Politik/Kreisverwaltung/Amtsblatt) einsehbar. Bei 
Bedarf kann ein gedrucktes Exemplar bei der Poststelle (Zimmer 
1.014) des Kreises Mettmann, Verwaltungsgebäude I, Düsseldorfer 
Straße 26, 40822 Mettmann, eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreissparkasse Düsseldorf 
 
 
 
 

Aufgebot zwecks Kraftloserklärung 
 
Das Sparkassenbuch Nr. 3002149981 
 

der Kreissparkasse Düsseldorf, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Erkrath 
(E), der ehemaligen Sparkasse Heiligenhaus (H) und der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Wülfrath (W), deren Rechtsnachfolgerin die Kreisspar-
kasse Düsseldorf ist, wird gemäß § 42 SpkG NW, AVV zum SpkG Teil II 
Abschnitt 6 aufgeboten. 
 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen drei Mona-
ten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden; anderen-
falls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
 

Düsseldorf, den 19. August 2021 
 Der Vorstand der 
 Kreissparkasse Düsseldorf 
 
 
 
 

Kraftloserklärung 
 
Das Sparkassenbuch  Nr. alt 22296221  neu: 3000314504 
 

der Kreissparkasse Düsseldorf, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Erkrath 
(E), der ehemaligen Sparkasse Heiligenhaus (H) und der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Wülfrath (W), deren Rechtsnachfolgerin die Kreisspar-
kasse Düsseldorf ist, wird für kraftlos erklärt. 
 
Düsseldorf, den 19. August 2021 
  Der Vorstand der 
  Kreissparkasse Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 


